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Betrifft: Entwurf eInes'Privatrech'tsstiftungsgesetzes , -------------------------------------------

Sehr geehrte Damen und Herren! 

Die Kammer der wirtschafts treuhänder übermittelt Ihnen anbei 
eine ergänzende Stellungnahme zu dem uns übermittelten Enturf 
eines Privatrechtsstiftungsgesetzes wunschgemäß in 25facher 
Ausfertigung. 

wir verbleiben mit der Bitte um Kenntnisnahme 

mit vorzüglicher Hochachtung 

für den Fachsenat 
für Steuerrecht: 

Der Leiter 

Univ.Prof.Dr.Heidinger e.h. 

Beilage 

Für die Kammer der 
Wirtschaftstreuhänder 

Bennoplatz 4, A-1081 Wien 
Telefon: 0222/40190 - 0 
Telefax: 0222/40 190 - 255 
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~TELLUNGNAHME 

ZU Artikel I wvi1rechtlicher TeiD des Entwurfes 
des Privatrechtsstiftunssgegtzes 

P.03 

I. AUIKhlpB dCl BwUn.tiaten, dellen Ehegatten und von mit dem Bedn1ti&ten 

l:envandten Pmonen gemlß § 15 (2) und (3) dg Entwurfg 

Wie sich aus der ausländischen Praxis zeigt, wird ein bedeutender und auch sehr zweckmäßiger 
Anwendungsbereich des ncuen Privatrechtsstiftungsgesetzcs bei lolchen Stiftungen liegen, 
welchen der Stifter den Charakter einer 

Fa m llle n • ti ft u n g 

geben will. Dabei 1011 der Stiftungsvorstand wie ein guter, verantwortunpbcwuBter Familienvater 
agieren. Im Stifhmguweck werden u.a. beispielsweise folgende Aufgaben enthalten sein. 

• fimiliIre Dispositionen hinsichtlich der Ausbild~ von Deszendenten 

• Venorgung von Familienmitgliedern in Krankheits- und Notfillen 
• Zuwendungen an karitative Institutionen im Zusammenhang mit familiaren Ereignissen, z.B. 

UntcrbringuDg in Altert- oder Siecheaheim.en 

• Verwaltung und Erhaltung von Familienwohnsitzen 
• Ausstattung und pt]ege von Gedenkstätten, Gräbern, Museen, Sammlungen 
• Unterstützung bei der Schaffung des ersten Wohnsitzes von Familienmitgliedern., z.B. 

anl4ßlich der Verehelichung 

• Starthilfe bei der Ergreifung eines Berufes 

Für die Wahrnehmung IOIcher Aufgaben Im Stiftungsvorstand werden la cnter Liale Personen in 

Frage ~ dio der lfamlUe teIbIt aDgehören und unter Umstlnden I .. da zum Krei. der 

BeaGIdtiateD zIhlen. Die BntIcbeidungen werden Dicht DUr aacb rationellen oder wirtschaftlichen 
Gesichtspunkten. lIOndem. nach fami1ilren BrforderniJsen zu treffen sein. Aus diesen Gründen 
erscheint der· im Entwurf wrpsebene zwlogeade Aaac:ldu8 eines BegODstigten, deaen 
Ehegatten und von mit dem BegOmtigteIl vetW8I1dtell Penonen gemIß f 15 (2) und (3) des 

Entwurfes nicht zweckmI.ßiJ und wird in den meisten dieser Pille den VoratcI1ungen des Stifters 
widersprochen. Dieecr will' doch oftmals die Bntscheichmg unter die Aufilcht anderer 
Familienmitslieder bzw. einer anderen famili!ren Autoritlt Ubertragcm. 
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Es wird daher vor:gesehIISeD, die dieabezüglichen Bestimmungen in § 1 S ZU eliminieren. sodaß 

§ IS (2) nunmehr folgenden Wortlaut erhalt: 

tlluristiache PenoDel1 kOnnen nicht Mitglieder des Stiftungsvontandes aein." 

und 

§ 15 (3) ersatzlos entfllllt. 

Es sollte in die DipositionJtreiheit dcs. Stifters fallen, ob er in der Stiftungsurkunde weitere 
cinschrlnkcnde Auswahlkritericn f:llr Bestc11ung der Mitglieder des Stiftungsvoratandes vorsehen 
will. 

Zur Vermeidung von lntereuenakontlikten k6nnte neben den ohnedies vorgesehenen allgemeinen 

Kontroll.. und Schutzbestimmungen eine Bestimmung in § 17 ORDere Ordnung des 
Stittungsvontandcs) aufgenommen werden, die vorsieht, daß sich ein Mitslied des 
Stiftw:lgavorstande& der Stimme zu enthalten habe, soweit eine Beschlußfasaung seine Person als 

Begünstigten betriftl:. 

n. AdmiDgtrativcr Aufit'And zu hoch Oir kleinere StiftuDIen On.bwndere 

FamiUeg.tlftpnlenl 

Die unabhängig von Größe und Art der Aufgaben der Stiftung in allen Fällen zwingend 

vorgesehene 

• Pflichtprofung durch einen Wnuchaftprafor gemlß § 23 
• Bucb1bhrunp- und Rechm.mplegunglpflidlt gemIß § 22 

• .Mindestanzahl von drei (familien1iemdcn) Vorstandsmitgliedern, wovon einer zur 
berufimlßigen PartoienvertretuDS bcfust Min muß 

kann in vielea FlIlen ZU einem UD\lertretbarca MiBverbIi1tnia zwisohen zwiaacnd afotder1ichcm 
VerwaltungsaufWand eineneitl und dem Stiftungsvcnnögen sowie insbesondere den ErtrIigniucn 
andercnelts fllhren. Die. wirc1 insbcsondcn dann zutretr... wenn beilpie1sweiae ein 
FamUienwohnsitz, eine Sammlung oder andere crtragslOIC vcrmOgenawcrtc erhaJteD werden 
IOnen unddancben nur ~ Ertrage zur Erfüllung des Stiftungazwcckes rm Verfi1gung 
stehen. Ein KapitalvermOgen von beispielsweise S 10.- Mio wurde zwar dem IO-fachen 

Mindcstvermögen entsprechen, aber nur einem lahresertrag von ca. S 600.000.- bis S 700.000,-
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erzielen, lOdaß die zwingend anfallenden Kosten fllr t'fremde" Stiftungsvorstände. BuohfUhrung 
und Erstellung eines lahrcsabsoblusses sowie die Prüfung durch einen Wlrtschaftsprüfer bereits 

etwa 30 % der Brtrage oder mehr aufbrauchen würden. 

Zu beachten ist· auch, daß etW& filr schweizer und liecbtensteinische Stiftungen oder 

angloamerikanische Trust, erheblich geringere M.indesterfordcrnisse bestehen. 

Aus diesen Gründen scheint es erforderlich, wesentliche Erleichterungen fiir 

"kleiDe Stiftungen" 

vorzusehen: 

1. Der Stiftungsvorstand muß aus wenigltens zwei Personen bestehen, von welchen eine im 
In1ancl ihren. Wohnsitz oder ihren gewöhnlichen Aufenthalt haben und hier mr berufsmaßigen 
Parteienvertretung befugt sein muß. 

2. Die unter Punkt 1. grundslltzlich geforderte Zulassung von Begünstigten und deren 

Familienmitgliedern zur Mitwirkung im Stiftungsvorstand muß zumindest fUr die "kleine 
Stiftung" gelten. 

3. Keine Anwendung der Besthnmungen der §§ 222 bis 234,236 bis 239 und 243 HGB fUr die 

R.ecbmmgs1esung. 

4. Der Stiftungspnlfer muß nicht Wirtschaftsprüfer sein, es genügt, wenn es sich um eine vom 
Stiftungsvorstand unabhängige. unbefllngenc. eigenberechtigte Person mit Wohnsitz oder 

gewöhnlichem Aufenthalt im· Inland handelt. 

Die Grenze mr die '~ldeine Stlftullg" könnte mit einem Reinvermögen gezogen werden, das zu 

keinem Zeitpunkt des letzten oder des laUfenden Rechnungsjahrcs S SO.- Mio übersteigt, oder mit 

eiDem JahretnberlChuß von S 3,- Mio der in heiden letzten Recbnunasjahren nicht überschritten 
wird. 
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In. ErJelchterulll! betreffend die Ulhrllehe Butandsaufnahme bIt Lapd- und Forstwirten 

Es wird empfohlen, in § 22 des Entwurfes eine Bestimmung aufzunehmen. welche fi1r Land- und 
Forstwirte die Anwendung Erleichterungen bei der jlhrlichcn Bestandsaufhahme gemäß § 125 (5) 
BAO zulaßt. Bin jährlicher Bcst&ndverg1eich fbr das stehende Holz wlte unzumutbar und in den 

meisten Fallen kaum MÖglich. 
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ERGÄNZUNG ZUR STELLUNGNAHME 

b.r4reffend die steuerlichen vorschriften des Enlwurfes 

des Prlyatrechtssti!\unasaeset:r.es 

L Keine Anwendbarkeit der Wepuabest.euenalllcem § 31 EStG 

P.07 

Werden bestimmte Beteiligungen aus dem Prlvatvennögen~ die im Veräußerungsfall gern 

§ 31 EStG der Steuerpflicht unterworfen wären, an eine Privatrcchtsstiftung übertragen, so 

soll nacll dem vorliegenden Konzept § 31 BStG bei da Privatrechts stiftung selbst nicht zum 

Tra.gen kommen. Bei der Prlvatrechtsstiftung wi.ren daher Gewinne aus der V~ußetung 

bestimm1er Beteiligungen grundsätz1jcb..~J~~.c1cm.W11rtlaut des t ~l Aba 2 Z 2 

EStG ist aber nicht auszuschli.eBen, daß die Zuwendung einer Beteiligung au~ dem .. 
I'rivatvermftg~ an elnc Prlvatrcchtatiftung als .~ dcs,StcuetPflichtigtei1, die ·zum 
Verlust des Besteuenmgarcchts der Republik Osterreich hinsichtlich eines Anteils im Sinn 
des Abi 1- führt, _.~ wird. Dies ist ab« vom vorliegenden Entwurf offensichtlich 6...-.&"'·... ..___--

nicht intendiert und WOrde die Steucrfn:lhdt gern "31 BStO im weiten ··B«eichen ad 

ahsurdum führen. Die Unsicherheit in der Anwendung des I 31 Abs 2 Z 2 EStG ist cleizeii 
in der Praxis sehr groß (vgl Iumpcl, SWlI992, 67 ff). Um die Anwcndbarbit des 131 
Abs 2 Z.2 EStG im Falle der ZuwendUft8 einer ßetAr.j1igung an einer Privatrechtsstiftu 
jedenfalls auszuschließen, soUte uE eine ausdrQcWche gesetzliche Regelung gesdlaffen 

WCl'deft. Hinsichtlich der grundsitz1iehen Kritik der Xammer der Wirtschaftstreuhlder an 

der Wcpugsbesteuetung des f 31 Abs 2 Z 2 BStG· Verweisen wir auf die ausführliche 

Stellungnahme zur 2. Etappe der Steucrreform. 

n. IQmteIlpDI der SdlenkuD~lbclt rot ZUWCDcluDCeD an den Beciin· 
llil«eD Ipßed!alb da ADwepdpDfmmiclJA dC.; I 8 Abs 3 Z 4 ErbStG in der 

I)punl dr! PrlDtL""Cbtsstlftunn .... 
. ~...! .... 

Du vorliegende Konzept des PrlvatrechtsstiftüDp,eseties bt von der Öbc:rleg.ung gefIIgeII. 

daS ZuwencIungen an BegOnstigtc ~slCzliCh 'auslCldie8IidI der BinkDmmenateuet. nicht 
aber der Schenkunptaaet unterUegen 1ODea .. Bbtzile AusMhmc ist die Zuwendu"llll den 
I..etztbecOnstigtt.n anll8lich der Autl6s\m8 'der PdvatreChtlStiftung. Diese Ausnahme wurde 

VOll UDS berätl a1J unsystanatiJch Jaidslat. Darf1bCr hinaus eqibt sich aber oB die 
Notwcllcligb1t, daß der Geletzgebet auacIrück1ich Idaratellt, daß jedenfalls alle anderen 
Zuwendungen von Privatrecl1tsstiftungen nicht der Schenkungssteuer unterüegen. Wendet 

nAmlich eine Stiftung - ohne dazu rechtlich verpflichtet zu sein - Destinatären 
vermögcnswertc Vorteile zu, so sind regelmäßig schenkungssteuerbare Tatbestände im 

Sinne des § 3 ErbStG erfüllt (7.8 freigebige Zuwendung), die immer in die V. Steuerklasse 
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fallen <M0tIert in: Cao1dich - MilUer, Hag, Die StiftuDg als Untemdtmel', 1990, 173 
mwN). Unter UmatInc:k:o k6nntc aber eine bloß lose Umschreibung des Kreises der 
Destinatäre 10 gedeutet werden, daS ~ rechtliche Verpflichtung bcItdlt, bestimmten 
Pcnonen verm6genswede Vorteile zuzuwcoden. Dies würde daher mögli.chetweise zur 

Scbenlamgssteuerpflicht fUhren. Eine derarti&c Scbcnkunpsteuctpflicht ware aber nicht 
i1lta1diert. Daher lOlIte dies durch auRtrücldi~ 'gcstWichc "AnoRInUDg ausgeschlossen 
werden. UB sollte die ausdrücldiche gesetzliche Anordnung auch den derzeit in f 8 Aba 3 

Z 4 BIbStG lereaeltcn Fall c:rfaucn. 

m. Z,nrendpDCCD A PriyatrechtsstlftuQ&eD loUen kelne pmptpteuerbmn 

fordDDtrlD 

Analog %Um UmsrDndunauteumecht (zB 122 Abs 2 UmgrilndunaastcuerG) IOlltc auch fllr 
ZuweßcJunpft an Privatrechtsstiftungcn vorgesehen lCin, daß die Zuwendungen keine 
umsatzIteuabarca VOfIInIe im Sinn des 11 Ab, 1 UStO lind. Anderenfalls k6nntcn lieh 

Probleme ergebeIl, da unter Umstlnden die Zuwendungen an die Pri~tastiftun& selbst 
als Lelstuna im Sinne des 11 Ab. 1 Z 1 gesehen werden kOOrtten (allfllli&e Gqenleistung: 
Stiftemchte, Sdnddent1bemahme?), zum'·anderen aber die Zuwendung als 

BigenvcrbraachJ.tath SCß1 11 Aba 1 Z 2 UStG gcsehm werden könnte. Die 
Verwirldichung des Biaenvemraucbstatbestandes wlrc·· aber sadtwidrig. da davon 
au_schelt ist, daS die Privatrechtatiftunl die Person des Stifters "fortsetzt", Die 

Weitafiihrung untemehmedscbet Tic.i&bit des Stifters in . der Prlvatrcchtsstiftun& sollte 

daher nicht zur UmsatzstcuerbcIa führen. 

IV. Keine Än4emu, tiir Inyestmeptfonds 

Der Eatwurf sieht vor. daS 121 Ab,2 ICStG neugefa8t werden lOl1 und eine gcschlosscne 
systematische GnmdJaae filr die Bctkä.ung, vcrachicc1ener' IC&penchaften von der 

Kapltalertragsteucr geschaffen wcnIen. lOll. 194 Z 6 EStG 1988 verweist fo1gcrlchtil bloß 
auf 121 Abs 2 ICStG. III der AutBstuna des 121 Abs 2 KStG fandet lieh jedoch keine 

BrwIhmmI der InvestmcfttfoDd. DicsbczGalich gebt Iber aul de&1 Brllutcrunaen Dicht 
hervor, daß hier ekle ADd.enma für bilber durch "94 Z 6 BStG aeschaffCllell Rechtslage 
bewirkt wen1en soD. BI ware daher bei der BndRdaktion darauf zu achten, daS auch die 
Investmentfonds BnvIhnung finden. 
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V. BcgUDltigug, VOll Zuwendungen an Stiftpngen. die im wgentlicheu mpeinnUtzige 

oder mUdtlügc Aufaben crfi\Uea 

Das neue Privatrechtsstiftungsgesetz soll es auch ennöglichen, auf Privatinitiativen beruhende, 

gemeinnützigc oder zumin~'t im wesentlichen gemeinnützige Institutionen (Stiftungen) zu 

schaffen. die nicht der Staatsaufsicht und den schwerfälligen Regelungen des Bundelstiftungs­
und .. fondsgesetzcs unterliegen. Solche Stiftungen können die Aufgaben des Staates auf den 
verschiedensten gemeinnützigen und mildtltigen Gebieten unterstützen und auch zu einer 
Entlastung der öffentlichen Hand beitragen. Diese zweifeUos in hohem Maße t'örderungswürdigen 

Aktivitäten werden hinsichtlich gewährter Zuwendungen bisher gemäß § 4 (4) Z S und 6 EStG 

(bzw. § 18 (I) Z 1 BStG) nur hinsichtlich eincs sehr eingcschrlnkten Kreises von Institutionen 
bzw. Aufgabcn steuerlich begünstigt. In § 4 (4) Z 6 EStG sind neben den Museen von 

Körperschaften des öffentlichen Rechtes nur einige wenige Institutionen genannt. Gemäß § 4 (4) 

Z S BStG lind Zuwendungen nur tbr seM cingeschrlnkte Zweclce (Fol'lClnmgaaufgaben, der 

Erwachsenenbildung dienende Lehraufgaben. welche wissenschaftliche oder künstlerische Lehre 
betreffen) begQnstigt. 

Im Interesse einCl' Förderung privater Initiativen auf gemeinnOtzigen1 und mildW:igcm Gebiet und 
einer daraus folgenden Bntlastung der öffentlichen Hand auf' diesem Sektor wird eine 

Erweiteruni des 14 (.t) Z 6 EStG um elue lit.e vorgesch1asen: 

"Zuwendungen aus dem Betriebsvermögen an Privatrechtsstiftungen oder Stiftungen nach 

dem Bundesstiftunga- und fondsgesetz, die im wesentlichen mit gemeinnützigen (§ 35 BAO) 

oder mildtatigen (§ 37 BAO) Aufgaben befaßt sind. 

Auflit.c ist Z S letzer Absatz anzuwenden." 

Auf diese Weise waren die Voraussetzungen durch das Bundesministcrium rur WISsenschaft und 

Forschung zu Überprüfen und gegebenenfalls durch Bescheid festzustellen und in die einmal 

j!hrlich zu erfolgende Veröffentllehung aufmnehmen. 

VI. Die ObertolU .. da mamten VenpOleal QJetriebgl eiaer Kapitalgcuu,chaft oder 
pdercp K8..,!!tKbeft apf eine prlyatreehtJ.tlftugg 

Neben den denkbaum Fatten einer "Umwandlung" einer Familienholdiog in eine Familienstiftung 
bzw. Untemehmensstiftung besteht ein sehr akllter Bedar( die ateuerschonende Umwandlung von 
Sparkassen und anderen Personenvereinigungcn in eine Prlvatrechtastiftung zu ermöglichen. 
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Die Übertragung des gesamten Vennögens (Betriebes) einer Kapitalgesellschaft oder anderen 
Körperschaft auf die Privatrec:htsatiftung löst als Fall des § 6 Z 9 lit.a BStG keine Steuerpflicht 
beim Stifter und eine BuchwertfortfUbrung bei der Stiftung aus. die anschließende Liquidation der 
Körperschaft fUhrt zu keinen steuerlichen Konsequenzen. da ja die VermogensObertragung ohne 
Gegenleistung erfolgt war und die zu liquidierende Körperschaft kein Vermögen mehr besitzt. Im 
ertrasltcucrlichen Bereich bestehen daher keine Umwandlungshindemi8se. Die Schenkungssteuer. 
welche der Entwurf mit S% vorsieht und ftlr welche grundsätzlich 2% als Höchstgrenze 

angesehen werden. könnte aber selbst mit 2% ein bedeutendes Hemmnis darstellen. Dazu 
kommen noch allt\Jligc Geb~ und andere Verkehrsteuern. Es erscheint daher zweckmaßig in 

Anlehnung an Art m UmgrStG (§ 22 (2) und (3» auch rur diese Vorgänge eine entsprechende 
Befreiung von Gebt1hren und Verkehrsteuem vorzusehen. 

VD.BuebDlbDlnpgfliebt. BClIMpdaycrgleJeb 

Ba encheint fraglich, ob die im Bntwurf'vorge&ehene Bestimmung des § 7 (4) Z 1 KStG. wonach 

die Privatrechtsstiftung nicht unter § 7 (3) KStG flUt ausreicht, um klarzustellen. daß tur die 
steuerliche Gewinncrmittlung keine Ober § 125 BAO hinausgehende Buchführungs. und 

Aufzeichnungapflicht bestehen 80U. Insbesondere Wire sicherzusteJ1~ daß &r Land- und 
Forstwirte sich die jahrliche Bestandsaufnahme nicht auf das stehonde Holz ZU erstrecken braucht 
(§ 12S (5) BAO). 
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